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 Medizinische Versorgungszentren als elementarer 
Baustein in der ambulanten dermatologischen 
Versorgung der Gegenwart und Zukunft
Christian Raulin
Vor etwa zwei Jahrzehnten wurde 
das Medizinische Versorgungszen-
trum (MVZ) als eine neuartige Or-
ganisationsform in der ambulanten 
Versorgung eingeführt. Das Haupt-
ziel bestand darin, eine verbesserte 
Vernetzung der Versorgungssekto-
ren zu ermöglichen sowie eine fle-
xible Organisationsstruktur für grö-
ßere Praxiseinheiten mit unter-
schiedlichen Fachrichtungen und 
angestellten Ärztinnen und Ärzten 
zu schaffen.

Die Intention dabei war, eine er-
höhte Verfügbarkeit und eine in-
terdisziplinäre Versorgung für Pa-
tientinnen und Patienten sicherzu-
stellen. Die Einführung der MVZ 
hat sich als äußerst erfolgreich er-
wiesen. Bis Ende 2021 waren be-
reits über 4.000 MVZ zugelassen 
und das Wachstum setzt sich konti-
nuierlich fort. In über 80 % der 
MVZ sind ausschließlich angestellte 
Ärzte tätig. Aktuell sind bereits 
24.000 Ärzte in MVZ angestellt 
( ▶ Abb. 1 und 2).

Die Entscheidung für diese Organi-
sationsform basiert auf verschiede-
nen Gründen. Dazu gehören die 
Möglichkeit des Arbeitens im 
Team, interkollegialer Austausch, 
geregelte Arbeitszeiten, eine ver-
besserte Work-Life-Balance in Be-
zug auf Familie oder Hobbys, fi-
nanzielle Sicherheit, reduzierter 
administrativer Aufwand und das 
Fehlen von Investitionsrisiken. So 
sind z.B. Oberärzte aus Hautklini-
ken außerhalb der regulären Ar-

beitszeiten zusätzlich in dermato-
histologischen MVZ tätig. Hieraus 
ergeben sich Win-win-Situationen 
für alle Beteiligten. 

Neben der ärztlichen Behandlung, 
die immer umfangreicher wird, 
sind Verwaltung samt Personalma-
nagement als ärztlicher Alleinak-
teur kaum mehr leistbar. Darauf 
hat die Nachwuchsgeneration auch 
kaum noch Lust, was auch in Anbe-

tracht der Gesamtsituation nach-
vollziehbar und verständlich ist. 

Die Beschäftigten sind in einer Pra-
xis das wichtigste Gut. Bedeutsam 
ist, dass man sich im Team wohl-
fühlt und sich mit dem, was man 
zusammen bewirken kann, identi-
fiziert. Das fördert eine produktive 
Kommunikationskultur auf Augen-
höhe und eine ansprechende At-
mosphäre sowohl im Praxisalltag 
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Abb. 1: Anzahl der Hautärztinnen und Hautärzte, die in MVZ oder anderen Einrichtun-
gen tätig sind (Quelle: Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, KBV).

Abb. 2: Anzahl der Hautärztinnen und Hautärzte, die in einer Einzelpraxis tätig sind 
(Quelle: Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister, KBV).
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als auch auf der Verwaltungsebe-
ne. Wenn diese Bedingungen stim-
men, zieht das auch weitere Mitar-
beiter in ein funktionierendes 
Team. 

Die Trägerschaft der MVZ liegt 
hauptsächlich in den Händen von 
Vertragsärzten (44 %) und Kran-
kenhäusern (42 %). Sonstige Trä-
ger (13 %) schließen insbesondere 
professionelle Investoren und so-
genannte Private-Equity-Unterneh-
men ein. Die Tatsache, dass auch 
nicht-ärztliche Investoren die Trä-
gerschaft übernehmen, hat seit 
Jahren zu Diskussionen auf ver-
schiedenen Ebenen geführt.

Einige Kassenärztliche Vereinigun-
gen, der Deutsche Ärztetag und 
auch der amtierende Bundesge-
sundheitsminister Karl Lauterbach 
äußern sich gelegentlich skeptisch 
gegenüber Investoren als Träger 
für Medizinische Versorgungszen-
tren (MVZ). Im Gegensatz dazu hat 
ein Rechtsgutachten, das vom Bun-
desgesundheitsministerium (noch 
unter Jens Spahn) in Auftrag gege-
ben wurde, objektiv den Anteil 
und die Bedeutung der MVZ für 
die medizinische Versorgungsqua-
lität der Bevölkerung untersucht. 
Auf dem Deutschen Ärztetag im 
Mai 2022 wurde ein Gutachten der 
Kassenärztlichen Vereinigung Bay-
erns (IGES-Gutachten zu PEG-MVZ) 
als Grundlage für die Meinungsbil-
dung herangezogen. Dieses Gut-
achten beleuchtet die möglichen 
negativen Auswirkungen von Ka-
pitalgebern auf die Trägerschaft 
von MVZ im Vergleich zur Einzel-
praxis.

Im Folgenden werden die Hauptar-
gumente derjenigen, die gegen In-
vestoren als Träger für MVZ sind, 
näher erläutert. Die Bewahrung der 
Freiberuflichkeit ist ein zentrales 
Anliegen der Bundesärztekammer, 
der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung, der Landes-KVen und der Be-

rufsverbände. Trotzdem drängt sich 
die Frage auf, ob diese Freiberuf-
lichkeit unter den aktuellen gesund-
heitspolitischen und gesellschaftli-
chen Bedingungen überhaupt noch 
im traditionellen Sinne existiert, ge-
wünscht wird oder sehr wahrschein-
lich bereits verloren gegangen ist.

Ökonomisches Anreizsystem
In der aktuellen Debatte um Me-
dizinische Versorgungszentren 
(MVZ) äußern Kritiker Bedenken 
hinsichtlich des vermeintlichen 
Strebens nach Profit in Praxen, die 
von Investorengruppen betrieben 
werden. Die Befürchtung der Kri-
tiker lautet, dass im Vergleich zur 
Einzelpraxis dies zu medizinisch-
ökonomischen Fehlanreizen füh-
ren könnte. Bislang konnten diese 
Bedenken jedoch nicht objektiv 
belegt werden. Der Bundesver-
band der Betreiber Medizinischer 
Versorgungszentren (BBMV) äu-
ßert in einer Stellungnahme er-
hebliche Zweifel an den im IGES-
Gutachten genannten Daten und 
Beispielen. Das Gutachten ver-
glich generell MVZ mit Einzelpra-
xen, wobei besonders umsatzstar-
ke Fachgebiete wie Labormedizin 
und Radiologie ausgespart wur-
den. Es gibt auch durchaus zahl-
reiche Beispiele, in denen MVZ 
ohne Kapitalpartner höhere Ge-
winnmargen erzielen. Der Bun-
desverband MVZ nimmt ebenfalls 
dezidiert Stellung zu dem Gutach-
ten und dem Kritikpunkt des po-
tenziellen „Einflusses von Kapital-
investoren auf den ambulanten 
Gesundheitsmarkt“ und konnte 
diesen entkräften beziehungswei-
se relativieren. Es ist anzuneh-
men, dass jeder Träger – ob Ärztin 
oder Arzt in selbständiger Praxis, 
Krankenhaus, Investor, Kommune 
oder freigemeinnützig – aus-
kömmliche Gewinne erwirtschaf-
ten will und muss. Einzelfälle im 
Streben nach Gewinn lassen sich 
sicherlich in allen genannten 
Gruppen finden.

Verlust von Freiberuflichkeit 
und Entscheidungsfreiheit
Die Befürchtung besteht, dass ein 
ökonomisch gesteuertes Anreizsys-
tem den Verlust der ärztlichen Frei-
beruflichkeit und Therapiehoheit 
nach sich ziehen könnte. Es wird 
argumentiert, dass die medizini-
sche Grundversorgung unter einer 
rein wirtschaftlich ausgerichteten 
Medizin leidet, die sich nicht mehr 
am Bedarf einer zunehmend älte-
ren und multimorbiden Bevölke-
rung orientiert.

Dennoch stellt sich die Frage, ob 
„Therapiehoheit und freie Medi-
zinausübung“ heute überhaupt 
noch in vollem Umfang existieren. 
Unabhängig von einer ökono-
misch gesteuerten Medizin ist es 
bereits jetzt lukrativer, Vorsorge-
untersuchungen oder ästhetische 
IGEL-Leistungen durchzuführen 
als sich um chronisch kranke Pa-
tienten mehrfach im Quartal zu 
kümmern. Fehlanreize sind in ver-
schiedenen Facharztgruppen be-
reits präsent. Die Freiberuflichkeit 
mag zweifellos einen eigenständi-
gen Wert darstellen, doch es ist 
wichtig, kritisch zu hinterfragen, 
wie stark dieser Wert innerhalb 
der Ärzteschaft selbst gegenwär-
tig und in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten wertgeschätzt 
wird.

Es ist anzumerken, dass auch ange-
stellte Fachärzte in MVZ oder auch 
Chefärzte, die in die ambulante 
Versorgung von gesetzlich versi-
cherten Patienten eingebunden 
sind, grundsätzlich in medizini-
schen Fragen weisungsunabhän-
gig sind, jedoch den Standards 
und Vorgaben der Kassenärztli-
chen Versorgung unterworfen 
sind. Sollten in den Arbeitsverträ-
gen eines MVZ-Trägers oder Inha-
bers andere Bedingungen festge-
legt werden, obliegt es selbstver-
ständlich dem einzelnen Arzt zu 
entscheiden, ob er sich darauf ein-
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lassen möchte und einen solchen 
Vertrag unterzeichnet. Über allem 
steht per se die ärztliche Berufs-
ordnung, sodass eine Einflussnah-
me in medizinische Belange der 
verantwortlichen Ärzte durch 
nichtärztliche Betreiber der MVZ 
ausgeschlossen werden kann.

Wettbewerbsverzerrung
In Deutschland wird über eine 
Wettbewerbsverzerrung durch In-
vestoren in der Gesundheitsbran-
che, einschließlich der Dermatolo-
gie, diskutiert. Die Kritiker argu-
mentieren, dass junge, selbststän-
dig tätige Freiberuflerinnen und 
Freiberufler, die eine Praxis über-
nehmen möchten, wenig Chancen 
haben, da sie nicht mit den von In-
vestoren ausgerufenen Summen 
konkurrieren können. Investoren-
geführte Medizinische Versor-
gungszentren (MVZ) verdrängen 
demnach Einzelpraxen und inha-
bergeführte Berufsausübungsge-
meinschaften aus der Versorgungs-
landschaft.

Die aktuelle Situation zeigt jedoch 
ein anderes Bild: Ältere Fachärzte, 
die an eine Praxisübergabe den-
ken, finden keine geeignete Nach-
folgerin oder keinen geeigneten 
Nachfolger mehr, nicht nur an 
strukturschwachen und unattrakti-
ven Standorten, sondern auch in 
Großstädten und Ballungszentren. 
Viele Praxisstellen bleiben daher 
unbesetzt. Es ist daher fantasielos 
und überkommen anzunehmen, 
dass die klassische Form der Praxis-
übergabe und die damit verbunde-
ne Sicherung der Altersversorgung 
weiterhin realisierbar ist.

Junge Fachärzte, die sich niederlas-
sen wollen, haben heutzutage 
mehr Möglichkeiten als je zuvor, 
eine bestehende Praxis zu über-
nehmen oder vorübergehend als 
Juniorpartner einzusteigen. Aller-
dings wird dies immer seltener ge-
nutzt und umgesetzt, da bürokrati-

sche Hürden, Reglementierungen, 
Budgetierung und finanzielle Risi-
ken den Weg erschweren. Darüber 
hinaus sind Medizinstudierende 
und junge Kolleginnen und Kolle-
gen mehrheitlich weiblich und ha-
ben andere Lebensentwürfe als die 
älteren Praxisinhaber.

Vorteile von Medizinischen 
Versorgungszentren in der 
Trägerschaft von Investoren
In der Diskussion um die Entwick-
lung von Medizinischen Versor-
gungszentren (MVZ) wird oft der 
Aspekt „cui bono “ übersehen. Da-
her stellt sich die Frage, welcher ob-
jektiv greifbare Nutzen sich für eine 
bestehende Praxis ergibt, wenn 

man sich der Trägerschaft von Inves-
toren anschließt. Obwohl bereits ei-
nige mögliche Vorteile für Patien-
ten sowie ärztliche und nicht-ärztli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter genannt wurden, werden im 
Folgenden insbesondere die Vortei-
le für Praxisinhaber betrachtet.

Aus der Perspektive eines Praxisin-
habers ergeben sich zahlreiche Pro-
blemfelder, die man gerne in pro-
fessionelle Betreuung abgeben wür-
de. Dazu gehören beispielsweise die 
Digitalisierung von Praxisabläufen 
und IT-Sicherheit, Arbeitsschutz, be-
triebsärztliche Untersuchungen, 
Überprüfungen des Regierungsprä-
sidiums von Medizin produkten und 

Themen (beispielhaft) für zunehmend unerträgliche  
Bürokratisierungen im GKV-Bereich 

Undifferenzierte Zwangsdigitalisierung: aufwendig und nicht zu Ende gedacht,  
z. B. ePA, eAU, NDM (Notfalldatenmanagement)

Vorschnelle und zudem weiterhin unsichere Telematikinfrastrukturen, häufig nur sinnvoll 
möglich mit professionellen und teuren zusätzlichen Dienstleistern

IT-Sicherheit, Datenschutzgrundverordnung

Immer komplexere IT-Systeme mit dafür nötigen Servern und Backup-Voraussetzungen,  
die häufig unabhängig von der reinen Betreuung der Praxissoftware durch ein professionelles 
EDV-Team erfolgen müssen

Katastrophale Neuregelung der KV-Notdienste der niedergelassenen Ärzte in BW  
(Urteil des Bundessozialgerichts Kassel 10/23)

Verpflichtende Arbeitszeiterfassung mithilfe eines objektiven,  
verlässlichen und zugänglichen Systems nach § BAG-Entscheidung vom 13.09.2022

Betriebsärztliche Untersuchungen und aufwendige Arbeitsschutzverordnung,  
Begehungen, verpflichtende Arbeitsschutzausschuss-Sitzungen

Ringversuche von Mykologie, RAST usw.

Qualitätsmanagementvorschriften

Hygieneverordnung mit Überprüfungen des Regierungspräsidiums nach § 26 des Betreibens 
und Anwendens von Medizinprodukten

Prüfungen von Elektrogeräten nach DGUV V3

Rili-BÄK: Durchführungen und Prüfungen

Immenser Aufwand beim Personalmanagement durch komplexere Dienst- und Urlaubspläne 
aufgrund variablerer Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit, Homeoffice, Elternzeit etc. 

Gesteigerter Durchsatz an Mitarbeitern, insbesondere Auszubildende mit  
höheren Abbruchquoten

Schwierige Personalsuche, Einarbeitung und Qualifizierung von fachfremden Mitarbeitern 

Tab. 1: Beispielhafte Themen für zunehmend unerträgliche Bürokratisierung im 
GKV-Bereich
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die Einhaltung von Hygienerichtli-
nien, Prüfung der Elektrogeräte 
nach DGUV V3, Rili-BÄK-Prüfun-
gen, Strahlenschutz, Medizingerä-
te- und Laserschutzrichtlinien, ge-
setzlich vorgeschriebene Qualitäts-
managementanforderungen und 
Mitarbeitermanagement. 

Es ist schwierig und nahezu un-
möglich, sich um diese lästigen und 
zeitraubenden Aspekte zu küm-
mern und gleichzeitig eine exzel-
lente Patientenversorgung zu ga-
rantieren, wofür man letztendlich 
im Arztberuf angetreten ist. In grö-
ßeren Organisationsformen ist es 
leichter möglich und ökonomisch 
sinnvoll, Experten gezielt für diese 
Aufgaben im Team zu haben und 
diese zumindest teilweise delegie-
ren zu können. 

Für Praxisinhaber bietet die Über-
gabe der Praxis an einen Nachfol-
ger oder einen Investor generell 
die Möglichkeit, einen Kaufpreis 
zu erzielen, der in der Höhe mitun-
ter auch „life changing money“ 
sein kann. Dadurch wird sowohl ei-
ne finanzielle Altersabsicherung als 
auch eine wirtschaftliche Sicherheit 
gegen ernsthafte Erkrankungen 
oder Berufsunfähigkeit ermöglicht, 
die im Extremfall zu einem Wert-
verlust der Praxis, der Zerstörung 
aller aufgebauten Werte und des 
Lebenswerkes führen könnten.

Es ist zutreffend, dass angehende 
niedergelassene Ärzte oft nicht in 
der Lage sind oder aber auch nicht 
bereit sind, einen Kaufpreis in die-
ser Höhe zu bezahlen. Allerdings 
streben sehr viele junge Ärzte auch 
gar keine Übernahme einer Praxis 
mehr an. Im Falle eines tatsächlich 
vorhandenen, vom Zulassungsaus-
schuss genehmigten Nachfolgers 
stellt sich diese Frage jedoch über-
haupt nicht.

Für die Mitarbeitenden einer Praxis 
kann durch eine strukturierte 

Nachfolgeregelung eine verlässli-
che Sicherheit geschaffen und da-
durch weniger Fluktuation wegen 
möglicher Zukunftsängste erreicht 
werden. Sowohl für ärztliche als 
auch nicht-ärztliche Mitarbeitende 
ist dadurch eine Perspektivbildung 
möglich. Nicht nur die langfristige 
Sicherheit des bisherigen Arbeits-
platzes, sondern auch mögliche 
neue Karrierechancen ergeben sich 
in den unterschiedlichen Berufs-
gruppen.

Nach dem Ausscheiden des Praxis-
inhabers kann ein ambitionierter 
Arzt aus dem aktuellen Team im 
Angestelltenverhältnis die Praxis 
leiten und in die Zukunft führen. 
Eine sinnvolle Option kann auch 
darin bestehen, dass die bisherigen 
Praxisinhaber nach den vorge-
schriebenen drei Jahren des Über-
gangs weiterhin in vollem oder re-
duziertem Umfang ärztlich im MVZ 
tätig sind. Sollte dies aus irgendei-
nem Grund nicht möglich sein, 
wird seitens des Investors für eine 
adäquate spätere ärztliche Ge-
schäftsführung gesorgt, was an-
sonsten in dieser geordneten Form 
nicht möglich wäre.

Schließlich besteht die Möglichkeit, 
im Zusammenschluss mehrerer Me-
dizinischer Versorgungszentren 
(MVZ) für junge Ärzte eine Art 
„Facharztgarantie“ anzubieten, in-
dem der Facharztkatalog durch 
gruppeninterne Hospitationen, Ko-
operationsformen und Weiterbil-
dungen erfüllt werden kann. Die 
neue Weiterbildungsordnung er-
laubt bereits in verschiedenen Bun-
desländern, im ambulanten Be-
reich die vollständige dermatologi-
sche Weiterbildung zu erlangen.

Ein gemeinsames Qualitätsmana-
gement und die Etablierung von 
Qualitätsstandards können im Ver-
bund und gegenseitigen Austausch 
wesentlich leichter und tiefgründi-
ger erfolgen. Darüber hinaus sind 

Einkaufskooperationen für Geräte 
oder Praxisbedarf denkbar.

Für Praxisinhaber stellt sich häufig 
auch die Frage der innerfamiliären 
Perspektivplanung. Kinder befin-
den sich möglicherweise im Medi-
zinstudium oder der Facharztwei-
terbildung, möchten sich aber 
noch nicht auf eine Fachrichtung 
oder die Übernahme der elterli-
chen Praxis mit vollem unterneh-
merischen Risiko und dem damit 
verbundenen Zeitaufwand oder 
auch nicht auf den bisherigen 
Standort festlegen. Der gut ge-
meinte Wunsch kann dann damit 
oft auch eine Belastung und Bürde 
darstellen, die man den Kindern 
nicht zumuten möchte und was zu 
Enttäuschungen auf beiden Seiten 
führen kann.

Die Weitergabe der Praxis an einen 
Investor bei gleichzeitiger Option, 
dass die Kinder später in die Praxis 
einsteigen und bei realem Interesse 
auch die Leitung übernehmen oder 
daran beteiligt werden können, er-
öffnet allen Beteiligten Zukunfts-
optionen, die genutzt werden kön-
nen, aber nicht zwingend müssen. 
Idealerweise können Kaufpreismo-
delle bei der Übergabe der Praxis 
an einen Investor auch an die per-
sönliche Lebenssituation angepasst 
werden. Dies hängt davon ab, ob 
der persönliche Ausstieg eher bald, 
typischerweise nach drei Jahren, er-
folgen soll oder eine längere Be-
gleitung der Praxis nach der Über-
gabe beabsichtigt ist.

Diese längerfristig angelegten 
Übergabemodelle bieten auch die 
Möglichkeit, in eine neue Phase 
der Führungstätigkeit einzutreten, 
mit höheren persönlichen Frei-
heitsgraden und der Möglichkeit, 
insbesondere administrative Tätig-
keiten zu delegieren oder sich da-
rauf zu konzentrieren, falls dies ge-
wünscht wird. Es ist jedoch zu be-
achten, dass die Modelle unter den 
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Investoren stark variieren können 
und nach individuellen Lösungen 
gesucht werden sollte.

Investoren unterscheiden sich 
in der Unternehmenskultur
Die Unterschiede zwischen poten-
ziellen Investoren müssen bei einer 
Praxisübergabe sorgfältig geprüft 
werden. Dabei sollte die Aufmerk-
samkeit nicht ausschließlich auf 
wirtschaftliche Gesichtspunkte wie 
den Kaufpreis und Auszahlungs-
modalitäten liegen, sondern viel-
mehr auf einer positiven und 
fruchtbaren Kooperationsphiloso-
phie sowie einem kollegialen Füh-
rungsmodell.

Aufgrund von unrealistisch über-
höhten Preiszahlungen, geänder-
ten Konjunkturdaten, der Inflation 
und einem zuletzt deutlich gestie-
genen Zinsniveau sind mehrere In-
vestoren aus der Zahnheilkunde 
und der Ophthalmologie in eine fi-
nanzielle Schieflage geraten. Des-
halb sollte unbedingt auf die Serio-
sität des Investors und die Absiche-
rung des Kaufpreises bei einem 
möglichen Verkauf dringend ge-
achtet werden. So sollte keinesfalls 
nur ein möglichst hoher Verkaufs-
preis im Vordergrund bei den 
Überlegungen stehen. 

Besonders wichtig ist die Veranke-
rung ärztlichen Denkens und medi-
zinischer Expertise in der Unter-

nehmensführung durch die perso-
nelle Besetzung des CEO-Postens 
mit ärztlichen Kollegen und die 
Einrichtung eines ärztlich besetz-
ten kollegialen Beiratsgremiums. 
Es ist von entscheidender Bedeu-
tung sicherzustellen, dass auch 
nach der Übergabe eigenverant-
wortliches und unternehmerisches 
Denken in der Praxis nicht nur ak-
zeptiert, sondern sogar gefördert 
wird.

Entscheidungen von oben herab, 
die alles pauschal behandeln, soll-
ten vermieden werden. Rigide und 
unpersönliche Unternehmensstan-
dards, die von außen auferlegt 
werden, können die individuellen 
Erfolgsgeheimnisse gut funktionie-
render Praxen zunichtemachen 
und zu einer Entfremdung der bis-
herigen Praxisinhaber oder Mitar-
beiter führen. Daher ist es wichtig, 
auf eine partnerschaftliche Zusam-
menarbeit hinzuarbeiten, welche 
die lokale Individualität und er-
folgreiche Arbeitsweisen berück-
sichtigt.

Sorgenvoller Ausblick zum 
geplanten 
MVZ-Regulierungsgesetz
Die derzeitige Gesetzesvorlage des 
Bundesgesundheitsministers Karl 
Lauterbach zur Regulierung von 
Medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ), die sich gegen die soge-
nannte „Heuschrecken-Medizin“ 

richtet, mag grundsätzlich positive 
Elemente aufweisen. Dazu gehö-
ren beispielsweise die Schaffung 
von Transparenz über Trägerstruk-
turen und die Verhinderung von 
Monopolstellungen. Ebenso wich-
tig ist die Sicherstellung der Unab-
hängigkeit des ärztlichen Han-
delns, was einen entscheidenden 
Faktor für die Qualitätssicherung 
medizinischer Leistungen und den 
Schutz der Patienten darstellt.

Es wäre jedoch äußerst kontrapro-
duktiv, wenn die Bildung von MVZ 
durch restriktive Bestimmungen 
verhindert oder erschwert würde. 
Die Vorteile von MVZ sollten allen 
Ärzten und Patienten unabhängig 
von deren Trägerschaft zugute-
kommen. Es bleibt zu hoffen, dass 
die Entscheidungen der Bundespo-
litik und der Berufspolitik in die-
sem Kontext mit Bedacht und Ver-
nunft getroffen werden.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass die Einführung von 
Medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ) in den vergangenen 20 Jah-
ren ein durchaus attraktives Alter-
nativmodell für die junge ärztliche 
Generation geschaffen hat. Dieses 
Modell entspricht zudem den aktu-
ellen Anforderungen und Wün-
schen der Generationen X, Y und 
Z. MVZ und MVZ-Verbünde bieten 
nicht nur für Patienten und nicht-
ärztliche Praxismitarbeitende, son-
dern auch für junge Ärzte zahlrei-
che Vorteile.

Insgesamt haben MVZ und MVZ-
Verbünde parallel zur klassischen 
Niederlassung eine politisch ge-
wollte, außerordentlich wichtige 
und zukunftsorientierte Bestim-
mung und Aufgabe. Paradoxerwei-
se scheint diese jedoch durch das 
im Denkprozess befindliche MVZ-
Regulierungsgesetz des Gesund-
heitsministeriums in Frage gestellt 
zu werden.

Zusammenfassung
Die Einführung von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) vor 20 
Jahren schuf ein attraktives Modell für junge Ärzte, das den Bedürf-
nissen verschiedener Generationen entspricht. MVZ bieten Vorteile 
für Patienten, Mitarbeiter und Ärzte, stehen jedoch möglicherweise 
durch bevorstehende Regulierungen des Gesundheitsministeriums 
infrage. Bei der Praxisnachfolge können Investoren Modelle anbie-
ten, die ethische Werte bewahren und die Bedürfnisse von Mitarbei-
tern, Patienten und zukünftigen Ärzten berücksichtigen sollten.

Schlüsselwörter: Medizinische Versorgungszentren – Praxisnachfol-
ge – Freiberuflichkeit – Investorenmodelle
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Bei der Nachfolgeregelung einer 
Arztpraxis können Investoren ver-
schiedene Modelle anbieten, die 
für die abgebenden Ärzte viele 
Vorteile bieten und oft die einzige 
Alternative sind, wenn es an geeig-
neten Nachfolgern mangelt. Es ist 
von essentieller Bedeutung, die ei-
genen Wertvorstellungen der ärzt-

lichen Ethik zu erhalten oder sogar 
dadurch zu stärken. Es sollte ein 
personalisiertes Individualmodell 
gewählt werden, das die hochge-
schätzten Praxismitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter und Patienten im 
Hauptfokus hat, aber auch die per-
sönlichen Zukunftsinteressen opti-
mal umsetzt. Hierbei sollte im Kern 

mit Respekt und Freude an das „re-
spice finem“ und nicht im Wesent-
lichen an den eigenen geldwerten 
Vorteil gedacht werden. ■
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Summary
Medical care centers as an elementary component in the outpatient 
dermatological care of the present and future
Christian Raulin

The introduction of medical care centers 20 years ago created an at-
tractive model for young doctors that meets the needs of different 
generations. Medical care centers offer benefits for patients, staff 
and doctors, but may be challenged by impending regulations from 
the Ministry of Health. When it comes to practice succession, inves-
tors can offer models that should preserve ethical values and consider 
the needs of employees, patients and future physicians.

Keywords: medical care centers – practice succession – self-employ-
ment – investor models
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